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RS UVS Steiermark 1995/08/02 30.12-
49/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.08.1995

Rechtssatz

Der UVS ist nach § 52 a Abs 1 VStG im Rahmen seines Abänderungsrechtes der von ihm rechtskräftig erlassenen

Bescheide berechtigt, die mündlich verkündete Abweisung einer (schriftlichen) Berufung in einem Punkte (mangels

diesbezüglicher Begründung der Berufung) in eine Zurückweisung der Berufung abzuändern, da das Gesetz durch die

Auferlegung der Verfahrenskosten nach § 64 VStG im Falle der Belassung der Abweisung o;enkundig verletzt worden

wäre. Diese Kosten entfallen nämlich bei einer Zurückweisung.

Schlagworte

Arbeits- und Sozialrecht Rechtskraft Bescheidabänderung unbegründete Berufung Zurückweisung Kosten

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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